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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde in Strafsachen vom 6. August 2024 (Postaufgabe) gegen den Beschluss des
Obergerichts des Kantons Solothurn vom 9. Juli 2024 in der rubrizierten Angelegenheit
wurde am 4. September 2024 zurückgezogen. Sie ist damit als gegenstandslos geworden
vom Geschäftsverzeichnis abzuschreiben.

E. 2
Die Gerichtskosten sind auf Fr. 300.-- festzusetzen.
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